Schulvorstand der Gesamtschule am Wällenberg, Hambergen
Geschäftsordnung

Präambel

Die Gesamtschule am Wällenberg verfügt über eine entwickelte und effektive Gremien- und Konferenzstruktur, die sich seit Gründungsbeginn kontinuierlich und im Konsens aller Personengruppen an der Schule entwickelt hat.

Die möglichst breite Mitbestimmung des Kollegiums, der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler – zusammen mit dem Willen, möglichst im Konsens zu entscheiden – ist ein hohes Gut, das für die Qualität  der Schule, die Motivation  und Zufriedenheit jeder einzelnen Lehrkraft oder jedes pädagogischen Mitarbeiters und er jeder pädagogischen Mitarbeiterin im Rahmen der dienstlichen Verpflichtungen unverzichtbar ist.

Der Schulvorstand sieht seine Aufgabe darin, diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft in jeder Hinsicht zu unterstützen. Dem Schulvorstand st bewusst, dass die bisherigen meinungs- und beschlussbildenden Vorgänge auf breiter demokratischer Grundlage erfolgt sind und weiter erfolgen werden. Die Gesamtkonferenz soll auch aus Sicht des Schulvorstands weiterhin zentrales meinungsbildendes Gremium der Schule bleiben.

Der Schulvorstand sieht sich daher den auf breiter Basis entwickelten Vorarbeiten, Vorlagen, Empfehlungen und Beschlüssen der Gesamtkonferenz und der Teilkonferenzen der Schule verpflichtet und wird nach Möglichkeit seine eigenen Entscheidungen an den so vorgegebenen Eckpunkten ausrichten.

Die von den Personengruppen in den Schulvorstand entsandten Vertreter sollten deshalb möglichst eng in die Gremienarbeit an der Schule eingebunden sein, um eine optimale Unterstützung der vorhandenen Gremienstruktur der Schule durch den Schulvorstand zu ermöglichen.

Die Vertreter/ innen der Eltern und Schüler/innen im Schulvorstand sollten Mitglieder der Gesamtkonferenz sein sowie in den Teilkonferenzen der Schule mitwirken.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsordnung gilt für den Schulvorstand der Gesamtschule am Wällenberg, Hambergen. Sie tritt am Tage ihrer Annahme durch den Schulvorstand der Schule in Kraft. Die Geschäftsordnung kann mit einer Mehrheit von 2/3 der Vorstandsmitglieder (bezogen auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitze (§ 38 b Abs.1 NSchG) ) geändert werden.

§ 2 Schriftführung

Die Vertreter/innen der Lehrkräfte und Eltern sind verpflichtet im Wechsel die Sitzungsniederschrift abzufassen. Dies geschieht in alphabetischer Reihenfolge.

§ 3 Sitzungen
Die Schulleiterin/der Schulleiter beruft den Schulvorstand ein. Die Sitzungen sind schulöffentlich für Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternrats, des Schülerrats sowie der Mitglieder des Schulpersonalrats.

Bei der Beratung und Beschlussfassung über einzelne Tagesordnungspunkte können sie ausgeschlossen werden. Zu einzelnen Tagesordnungspunkten kann der Schulvorstand die gesamte Schulöffentlichkeit zulassen.

Stimmberechtigt sind lediglich die originären Mitglieder. Zuschauer haben kein Stimm- und Rederecht.

Der Zeitrahmen einer Sitzung beträgt 1,5 bis 2,5 Stunden.

Der Schulvorstand tagt in der Regel innerhalb von 10 Schultagen im Anschluss an die erfolgte Gesamtkonferenz, im Regelfall vier- bis sechsmal im Jahr. Eine Sitzung ist auch dann einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Viertel der Mitglieder unter Angabe einer Tagesordnung schriftlich verlangt wird.

Der Schulvorstand ist beschlussfähig, wenn zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde (angemessene Ladungsfrist, Einladung an alle Mitglieder). Die Beschlussfähigkeit ist jedoch nicht abhängig von der Anwesenheit einer bestimmten Anzahl von Schulvorstandsmitgliedern. Bei Fehlen einer Mehrzahl von Schulvorstandsmitgliedern (z.B. durch Krankheit o. Ä.) und deren Vertreter/innen kann sich der Schulvorstand auf eine Verlegung der Sitzung verständigen.

Im Falle der Verhinderung sorgt jedes Vorstandsmitglied für eine Benachrichtigung des/der Vertreterin und teilt dies der Schulleiterin im Vorfeld mit.

Schülervertreter/innen sind an Sitzungstagen vom Unterricht in der 7./8. Std. befreit. Aus dieser Befreiung darf ihnen kein Nachteil entstehen.

§ 4 Tagesordnungspunkte und Einladungen

Die Tagesordnungspunkte der Schulvorstandssitzung werden nach Möglichkeit auf der vorausgehenden Gesamtkonferenz den Mitgliedern der Gesamtkonferenz zur Kenntnis gegeben.

Der Schulträger wird zu allen Sitzungen eingeladen, erhält alle Sitzungsunterlagen und kann mit beratender Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen teilnehmen (§ 38 c NSchG). Die Sitzungsprotokolle werden dem Schulträger zugestellt.

Anträge zur Aufnahme von Tagesordnungspunkten müssen bis einen Tag vor dem Abschicken der Einladung bei der Schulleiterin eingereicht werden. Beschwerden oder Eilanträge müssen bis zwei Tage vor dem Sitzungstermin eingereicht worden sein. Einladungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin bei den Mitgliedern eingegangen sein.

Die Einladung muss beinhalten:

Tagesordnungspunkte der Sitzung

Protokoll der letzten Sitzung

Ggf. Anträge und Anlage

§ 5 Sitzungsverlauf

Der/die Schulleiter/in ist Vorsitzende/r des Schulvorstands. Der Schulleiter/die Schulleiterin eröffnet die Sitzung. Im Falle der Verhinderung des/der Vorsitzenden der oder die Stellvertreter/in. Zu Beginn jeder Sitzung ist eine Anwesenheitsliste zu erstellen. Über Anträge zur Veränderung des Protokolls der vorausgegangenen Sitzung ist abzustimmen. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist zulässig, wenn sich die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dafür ausspricht. 

Die Leitung der Sitzungen kann sie oder er an andere Mitglieder des Schulvorstands abgeben.

Der/die Vorsitzende beendet die Sitzung und erinnert an den nächsten Termin.

§ 6 Aussprache

Es wird sich durch Handzeichen zu Wort gemeldet. Der/die Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Meldungen. Der Vorstand kann auf Antrag eines Mitglieds Redezeit beschränken
§7 Abstimmung

Abstimmungen erfolgen offen durch Handaufheben oder – wenn von einem Vorstandsmitglied gewünscht – geheim.Bei der Abstimmung gilt die einfache Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende zählt die Ja – und Neinstimmen sowie die Enthaltungen und gibt das Ergebnis bekannt. Sollte keine Mehrheit entstehen, ist der Schulleiter oder die Schulleiterin entscheidungsberechtigt. Ein Beschluss des Schulvorstandes ist auch dann gültig, wenn keine oder weniger Vertreterinnen oder Vertreter der einzelnen Gruppen bestellt oder bei Abstimmungen anwesend sind als Sitze zur Verfügung stehen.

§ 8 Beratung durch Sachverständige

Zu den Sitzungen des Vorstands können weitere inner- und außerschulische Fachleute zu speziellen Fragen eingeladen werden. Alle die Arbeitsleistung der Beschäftigten an der Schule betreffenden Tagesordnungspunkte der jeweiligen Sitzungen des Schulvorstandes werden dem zuständigen Personalrat rechtzeitig mitgeteilt. Zu diesen Punkten hat der Personalrat die Möglichkeit eine/n Vertreterin zu benennen und in den Schulvorstand zu entsenden.

§9 Vertretungsregelung

Im Verhinderungsfall eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder wird eine dem Wahlergebnis entsprechende Nachrückerliste genutzt. Statt einer personengebundenen Vertretung erfolgt die Vertretung somit entsprechend der Position der Nachrücker in der jeweiligen Liste.

Den Schulleiter oder die Schulleiterin vertritt bei Verhinderung der Stellvertreter oder die Stellvertreterin.

Auch ein nicht voll besetzter Schulvorstand nimmt seine Rechte in vollem Umfang wahr. Wenn ein nicht originäres Mitglied fehlt oder ausscheidet, rückt ein/e Vertreter/in nach. Dies macht eventuell die Nachwahl eines zusätzlichen Stellvertreters notwendig.  

§ 10 Verwendung von Haushaltsmitteln

Der Schulvorstand beschließt über den Plan zur Verwendung der Haushaltsmittel (Schuldbudget, § 38a Abs. 3 Satz 2 NSchG) nach Vorlage des Schulleiters oder der Schulleiterin. Der Schulleiter oder die Schulleiterin legt zum Abschluss des Haushaltsjahres dem Schulvorstand über die Verwendung der zugewiesenen Haushaltsmittel Rechenschaft ab und bittet um Entlastung.
§ 11 Inanspruchnahme der vom Kultusministerium eingeräumten Entscheidungsspielräume

Über die Inanspruchnahme der vom Kultusministerium eingeräumten Entscheidungsspielräume (§38 a Abs. 3 Nr. 1 NSchG) beschließt der Schulvorstand abschließend erst, wenn das für die Ausgestaltung zuständige Gremium (Gesamtkonferenz, Teilkonferenz, Schulleiterin oder Schulleiter) die entsprechenden Entwürfe vorgelegt hat.

Bei der die gesamte Schule betreffenden Entscheidungen wird eine Stellungnahme der Gesamtkonferenz eingeholt.

Hambergen, den 13.02.2008 

